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RS OGH 1982/4/15 7Ob777/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1982

Norm

ABGB §839 B

Rechtssatz

Das für die Benützung eines allen Miteigentümern gemeinschaftlichen Geschäftslokals bezahlte Entgelt ist jedenfalls

eine Nutzung aus der gemeinschaftlichen Sache im Sinne des § 839 ABGB und unterliegt daher der Aufteilung.
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